
Verfahrensrecht StraFo 3/2A23

SIPO S 140 Abs. 2

Für den Begriff der ,;Schwere der Tat" werden nieht nur

rechtskräftig verhängte Strafen berücksichtigt, sondem

auch weitere anhängige Verfahren, die im Falle einer

reclrtskräftigen Verui'teilung des Angeklagten gesamt-

strafenfähig sind (Red).

LG Halle (Saale), Beschl. v. 18.11 .2022 - '10a Qs 123/22

(AG Naumburg)

I. Das AG erließ ... gegen den Angekl einen (nicht rechts-

kräftigen) Strafbefehl. Darin verhängte es gegen ihn eine

Geldstrafe von 90 Tagessätzen ... wegen Beleidigung ...

Gegen den ... Strafbefehl legte er ... Einspruch ein. Gleich-

zeitig beantragte'A die Beiordnun$ seiries Verteidigers alS

Pflichtverteidiger gem. $ 140 Abs. 2 StPO.

Den Antrag auf Beiordnung lehnte das AG ... ab. Die Voraus-

setzungen des $ i40 Abs. 2 StPO lägen nicht vor. Im Falle,

dass der Angekl zu der ihm im Strafbefehl zur Last gelegten

Tat schuldig befunden werden sollte, drohe ihm lediglich eine

Verurteilung zu einer Geldstrafe. Es drohe auch kein Bewäh-

rungswidemrf in anderer Sache.

Gegen diesenBeschluss ... wendet lsichl der Angekl .'. . mit
der sofortigen Beschwerde . .. Er wies darauf hin, dass gegen

fihnJ ... weitere Verf]ahren anhängig seien (StA H; LG H), in
welchen ihm ein Pflichtverteidiger beigeordnet worden sei.

Das vorliegende Verfahren könge deshalb nicht isolied be-

trachtet werden. Selbst wem lediglich durch eine nachträg-

liche Gesamtshafenbildung eine Gesamtfreiheitsstrafe von

über einem Jalr drohe, sei ein Fall der notwendigen Verteidi-

gung gegeben. ...

In dem Beruflrngsverfahren [vor dem LG HJ ... , in dem für

Dezember 2022 die Hauptverhandlung anberaumt ist, war der

AngeH ersthstanzlich wegen Diebstahls ... zu einer Frei-

heitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Die tateinheit-

lich angekiagten Delikte des Herbeiführens einer Sprengstoff-

explosion und vorsätzlichen Erwerbs und Umgangs mit
explosionsgeführlichen Stoffen sah das AG nicht als erwiesen

an. In dem Ermittlungsverfahren ... ermittelt die StA ... gefen

ihn wegen Diebstahls ...
IL Die sofortige Beschwerde des Angekl gegen den Beschluss

des AG ist gem. $$ 304, 306 Abs. 1, 311 Abs. 2 SIPO i.V.m.

$ 142 Abs. 7 S. 1 SIPO zulässig ...
Sie hat auch in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung des

AG liegt der Beio-rdnungsgrund der Schwere der zu erwarten-

den Rechtsfolge gem. $ 140 Abs. 2 StPO vor.

Im Zuge der Neuregelung des Rechts der notwendigen Ver-

teidignng 2rm13.12.2019 ist die Schwere der zu erwartenden

Rechtsfolge ausdrücklich in den Wortlaut des $ 140 Abs. 2

SIPO aufgenommen worden. Wesentliche inhaltliche Ande-

mngen folgen aus dieser spmchlichen Anpassung nicht, denn

auch den bisherigen Rechtsbegriff der ,,Schwere der Taf' hat

die Rspr. maßgeblich mit Blick auf die zu erwartende Rechts-

folgenentscheidnng interpretiert (vgl. Meyer-Got3nerl Schmitt,

98_

SIPO, 64. Aufl. 2021, $ 140 Rn 23). Die bislang in der Rspr'

gebildeten Grundsätze bleiben daher von Bedeutung.

Unter der Geltung des $ 140 Abs. 2 StPO a'F' war bereits

anerkannt, dass eine Straferwartung von einem Jahr Freiheits-

sti'afe iir der Rcgcl ALlass zul Beioidnuug eines Verleidigers

gibt. Zutreffend hat das AG in seinem angegriffenen Be-

schluss darauf hingewiesen, dass der ehemals Beschuldigte

in diesem Verfahren im Falle einer Verurteilung nicht mit

einer so erheblichen Sanktion zu rechnen hat, welche die

Beiordnung eines Verteidigers zwingend erfiordert hätte.

Allerdings gilt die Grenze grundsäfzlich auch dann, wenn

sie nur wegen einer erforderlichen (nachträglichen) Gesamt-

strafenbildung erreicht wird (vgl. OLG Naumburg, Urt. v.

22.5.2013 - 2 Ss 65/13, juris). Hierbei ist nicht nur auf bereits

iechtsktäftig verhängte Strafen abzustelle& sondern es sind

auch weitere anhängige Verfahren zu berücksichtigen, die im

Falle einer rechtskräftigen Verurteilung des Angekl gesamt-

strafen{?ihig sind'(vgl. KG, Beschl. v.26.10'2016 - (3) 161 Ss

L62ll6 (85/16), juris). Nur wenn die Straferwartung im anhän-

gigen Verfabren die Gesamtstrafenbildung allenfalls unwesent-

lich beeinflussen könnte, soll dieser Grundsatz nicht gelten.

Angesichts der Höhe der im Strafbefehl ... benannten Geld-

strafe in Relation zu der erstinstanzlich (nicht rechtskräftig)

ausgeurteilten Freiheitsstrafe ... ist von einer solchen allen-

falls unwösentlichen Beeinflussung nicht auszugehen'

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert-Funk, Braunschweig
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